
Satzung 

zur Änderung der Satzung für die Erhebung eines Straßenausbaubeitrages 
(Ausbaubeitragssatzung -ABS-) 

Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt Rötz folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung für die Erhebung eines Straßenausbaubeitrages 
(Ausbaubeitragssatzung -ABS-) in der Fassung vom 26.10.2010; 

§ 1 

§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die Änderungen gelten nur flir beitragsrechtliche Tatbestände, die nach dem 
01.01.2015 begonnen werden. Ein beitragsrechtlicher Tatbestand gilt als begonnen, 
wenn eine Maßnahme ausgeschrieben und vergeben ist. Für beitragsrechtliche 
Tatbestände, die vor diesem Zeitpunkt begonnen wurden, werden die 
Gemeindeanteile laut Ausbaubeitragssatzung in der Fassung vom 26.10.2010 
berechnet. " 

§2 

§ 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

Die Eigenbeteiligung der Gemeinde beträgt bei 

1. Maßnahmen an Ortsstraßen 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4.1, Nr. 5 und Nr. 6.1) 

1.1 Anliegerstraßen 

a) Fahrbahn 20v.H. 
b) Radwege 20v.H. 
c) Gehwege 20 v. H. 
d) gemeinsame Geh- und Radwege 20v.H. 
e) unselbständige Parkplätze 20 v. H. 
f) Mehrzweckstreifen 20v. H. 
g) Beleuchtung und Entwässerung 20v.H. 
h) unselbständige Grünanlagen 20v. H. 

1.2 Haupterschließungsstraßen 

a) Fahrbahn 50v.H. 
b) Radwege 35 v. H. 
c) Gehwege 35 v.H. 
d) gemeinsame Geh- und Radwege 35 v. H. 
e) unselbständige Parkplätze 35 v. H. 
f) Mehrzweckstreifen 35 v. H. 
g) Beleuchtung und Entwässerung 35 v.H. 
h) unselbständige Grünanlagen 35 v. H. 



1.3 Hauptverkehrsstraßen 

a) Fahrbahn 
b) Radwege 
c) Gehwege 
d) gemeinsame Geh- und Radwege 
e) unselbständige Parkplätze 
f) Mehrzweckstreifen 
g) Beleuchtung und Entwässerung 
h) unselbständige Grünanlagen 

2. Maßnahmen an Ortsstraßen 

2.1 Überbreiten der Fahrbahn 
( § 5 Abs. 1 Nr. 2.1) 

2.2 Gehwege der Ortsdurchfahrt 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 2.2) 

2.3 Radwege der Ortsdurchfahrt 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 2.3) 

2.4 gemeinsame Geh- und Radwege der Ortsdurchfahrt 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 2.4) 

2.5 unselbständige Parkplätze 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4.1) 

2.6 unselbständige Grünanlagen 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6.1) 

2.7 Beleuchtung und Entwässerung 

3. Maßnahmen an beschränkt-öffentlichen Wegen 

3.1 selbständige Gehwege (§ 5 Abs. 1 Nr. 3.1) 

3.2 selbständige Radwege (§ 5 Abs. 1Nr. 3.2) 

3.3 selbständige gemeinsame Geh- und Radwege 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3.3) 

3.4 unselbständige Grünanlagen (§ 5 Abs. 1Nr. 6.1) 

3.5 Beleuchtung und Entwässerung 

70v. H. 
45v. H. 
45 v. H. 
45 v.H. 
45 v. H. 
45v. H. 
45v. H. 
45 v.H. 

70v. H. 

45 v. H. 

45 v. H. 

45 v. H. 

45 v. H. 

45. v. H. 

45v.H. 

30v.H. 

40v. H. 

35 v. H. 

35 v.H. 

35v.H. 



4. verkehrsberuhigte Bereiche 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1.7) 

4.1 als Anliegerstraße (§ 7 Abs. 4 Nr. 1) 

a) Mischflächen 
b) ftir die übrigen Teileinrichtungen gelten die 

Regelungen in Nr. 1.1 entsprechend 

4.2 als Haupterschließungsstraße (§ 7 Abs. 4 Nr. 2) 

a) Mischflächen 
b) ftir die übrigen Teileinrichtungen gelten die 

Regelungen in Nr. 1.2 entsprechend 

5. Fußgängerbereiche (§ 5 Abs. 1 Nr. 3.5) 

6. unbefahrbare Wohnwege (§ 5 Abs. 1 Nr. 3.4) 

7. selbständige Parkplätze (§ 5 Abs. 1 Nr. 4.2) 

8. selbständige Grünanlagen (§ 5 Abs. 1 Nr. 6.2) 

§3 

§ l3 erhält folgende Fassung: 


,,(1) Die Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft." 


Bekanntmachungsvermerk: 
an die Amtstafel 

angeheftet am: 
abgenommen am: 

Rötz, den 11.09.2014 
Stadt ötz 

Rege 
Erster B" germeister 
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